
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2001/10/4 97/08/0119
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.10.2001

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

66/01 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

Norm

ASVG §49 Abs3 Z24 idF 1989/660;

EStG 1988 §67 Abs7;

Rechtssatz

Verbesserungsvorschläge im Sinne des § 67 Abs 7 EStG müssen nach ständiger Rechtsprechung prämierungswürdige

bzw belohnungswürdige Sonderleistungen sein, die über die Dienstp:ichten des Vorschlagenden (zB das Bemühen

eines Arbeitnehmers um einen rationelleren Arbeitsablauf oder eines Geschäftsführers um Kostenminimierung)

hinausgehen (Hinweis E 13. Oktober 1993, 92/13/0183; E 22. Oktober 1997, 95/13/0212; E 17. September 1996,

92/14/0170).
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